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376. Bundesgesetz: Änderung des Sonderabfallgesetzes
(NR: GP XVII RV 543 AB 652 S. 68. BR: 3512 AB 3528 S. 504.)

3 7 6 . Bundesgesetz vom 23. Juni 1988, mit
dem das Sonderabfallgesetz geändert wird

Der Nationalrat hat beschlossen:

Das Sonderabfallgesetz, BGBl. Nr. 186/1983, in
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 373/
1986 wird wie folgt geändert:

Artikel I

1. Der Titel lautet:

„Bundesgesetz vom 2. März 1983 über die Erfas-
sung und Beseitigung bestimmter Sonderabfälle

(Sonderabfallgesetz — SAG)".

2. § 1 Abs. 1 Z 11 lautet:

„11. Tätigkeiten, die im Rahmen allgemeinbil-
dender höherer Schulen (§ 3 Abs. 2 lit. a sub-
lit, aa und lit. b sublit, cc des Schulorganisa-
tionsgesetzes, BGBl. Nr. 242/1962) und
berufsbildender mittlerer oder höherer Schu-
len (§ 3 Abs. 2 lit. a sublit, bb und lit. b sub-
lit, bb und cc des Schulorganisationsgesetzes
BGBl. Nr. 242/1962) ausgeübt werden;"

3. § 1 Abs. 1 Z 15 lautet:

„15. den Betrieb von Krankenanstalten (§ 1 des
Krankenanstaltengesetzes, BGBl. Nr. 1/
1957) und Kuranstalten (§ 1 Abs. 7 des Bun-
desgesetzes über natürliche Heilvorkommen
und Kurorte, BGBl. Nr. 272/1958), soweit
dabei Abfälle anfallen, deren unschädliche
Beseitigung aus Gründen der Volksgesund-
heit geboten ist;"

4. Dem § 1 Abs. 1 werden folgende Z 16 bis 25
angefügt:

„16. Tätigkeiten, die im Rahmen der Wirtschafts-
förderungsinstitute (§61 des Handelskam-
mergesetzes, BGBl. Nr. 182/1946) der Kam-
mern der gewerblichen Wirtschaft (Länder-
kammern, Bundeskammer) durchgeführt
werden;

17. Tätigkeiten im Rahmen des Post- und Fern-
meldewesens (Postgesetz, BGBl. Nr. 58/

1957, und Fernmeldegesetz, BGBl. Nr. 170/
1949);

18. Tätigkeiten, die im Rahmen von Universitä-
ten (§ 11 Abs. 1 des Universitäts-Organisa-
tionsgesetzes, BGBl. Nr. 258/1975) ausgeübt
werden;

19. Tätigkeiten der Ärzte (§ 1 Abs. 2 des Ärzte-
gesetzes 1984, BGBl. Nr. 373);

20. Tätigkeiten der Dentisten (§§ 1 Abs. 2 und 2
des Dentistengesetzes, BGBl. Nr. 90/1949);

21. Tätigkeiten im Rahmen des Plasmapherese-
gesetzes, BGBl. Nr. 427/1975;

22. Tätigkeiten, die dem Bundesgesetz betref-
fend die Regelung des Krankenpflegefach-
dienstes, der medizinisch-technischen Dien-
ste und der Sanitätshilfsdienste, BGBl.
Nr. 102/1961, unterliegen;

23. Tätigkeiten, die dem Hebammengesetz,
BGBl. Nr. 3/1964, unterliegen;

24. Tätigkeiten der Tierärzte (§ 1 des Tierärzte-
gesetzes, BGBl. Nr. 16/1975);

25. den Betrieb von öffentlichen Apotheken (§ 1
des Apothekengesetzes, RGBl. Nr. 5/1907),
ärztlichen Hausapotheken (§ 29 des Apothe-
kengesetzes), tierärztlichen Hausapotheken
(§ 34 des Apothekengesetzes) und Anstalts-
apotheken (§ 35 des Apothekengesetzes)."

5. § 1 Abs. 2 lautet:

„(2) Dieses Bundesgesetz regelt weiters unbe-
schadet einer Bewilligungspflicht nach anderen
Rechtsvorschriften die Einfuhr, Ausfuhr und
Durchfuhr von Sonderabfällen."

6. § 1 Abs. 4 Z 4 lautet:

„4. Einwirkungen auf Gewässer im Sinne des
Wasserrechtsgesetzes 1959, BGBl. Nr. 215, in
der jeweils geltenden Fassung, mit Ausnahme
von Ablagerungen;"

7. § 1 Abs. 5 lautet:

„(5) Das Forstgesetz 1975, BGBl. Nr. 440, und
das Wasserrechtsgesetz 1959 in der jeweils gelten-
den Fassung bleiben unberührt."

8. Im § 3 Abs. 2 entfällt der letzte Satz.
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9. § 6 lautet:

„§ 6. (1) Soweit dies zur Vollziehung dieses Bun-
desgesetzes erforderlich ist, sind die mit der Voll-
ziehung betrauten Behörden im Rahmen ihrer
Zuständigkeiten sowie die von diesen herangezoge-
nen Sachverständigen berechtigt, Grundstücke und
Gebäude zu betreten und zu besichtigen sowie
Kontrollen vorzunehmen. Betriebe dürfen, soweit
nicht Gefahr im Verzug ist, nur während der
Betriebszeiten besichtigt und kontrolliert werden.
Der Eigentümer der Liegenschaft bzw. der
Betriebsinhaber oder dessen Stellvertreter ist späte-
stens beim Betreten der Liegenschaft oder des
Betriebes zu verständigen. Ist Gefahr im Verzug
und ist weder der Eigentümer der Liegenschaft
noch der Betriebsinhaber oder dessen Stellvertreter
erreichbar, so genügt die nachträgliche Verständi-
gung.

(2) Soweit dies zur Vollziehung dieses Bundesge-
setzes erforderlich ist, haben Sonderabfallbesitzer
oder deren Beauftragte den mit der Vollziehung
betrauten Behörden sowie den von diesen herange-
zogenen Sachverständigen das Betreten und
Besichtigen der Grundstücke und Gebäude zu
ermöglichen sowie den Anordnungen dieser
Organe zur Inbetriebnahme oder Außerbetriebset-
zung und über die Betriebsweise von Maschinen
und Einrichtungen zu entsprechen; weiters haben
Sonderabfallbesitzer oder deren Beauftragte, frü-
here Sonderabfallbesitzer und die gegenwärtigen
und früheren Eigentümer und Nutzungsberechtig-
ten von Grundstücken, auf denen sich Sonderabfall
befindet, die notwendigen Auskünfte zu geben,
notwendige Unterlagen vorzulegen und erforderli-
chenfalls Einblick in die Aufzeichnungen über den
Lagerbestand sowie in die sonstigen Betriebsauf-
zeichnungen zu gewähren.

(3) Die Behörden gemäß Abs. 1 sind befugt, Pro-
ben von Sonderabfällen sowie von beweglichen
Sachen, bei denen die Vermutung besteht, daß sie
Sonderabfälle sind, in einer für Zwecke der Unter-
suchung notwendigen Menge entschädigungslos zu
entnehmen.

(4) Die Organe haben bei der Vollziehung
gemäß Abs. 1 und 2 jede nicht unbedingt erforder-
liche Störung oder Behinderung des Betriebes zu
vermeiden."

9 a. § 7 Abs. 1 lautet:

„(1) Die Behörde hat, soweit dies im öffentlichen
Interesse (§ 5 Abs. 1 und 2) geboten ist, die schad-
lose Beseitigung von Sonderabfällen und des durch
sie verunreinigten Bodens innerhalb angemessener
Frist durch Bescheid aufzutragen."

9 b. Dem § 7 Abs. 3 wird folgender Satz ange-
fügt:

„Im Fall des § 9 Abs. 3 hat die Behörde einen sol-
chen Bescheid von Amts wegen innerhalb von zwei
Tagen nach ihrer Befassung zu erlassen."

9 c. Dem § 7 Abs. 4 wird folgender Satz ange-
fügt:

„Dies gilt sinngemäß auch in den Fällen des § 9
Abs. 3 insbesondere für die unverzügliche 'Wegbrin-
gung vom Amtsplatz des Zollamtes."

10. Die Überschrift des § 8 lautet:

„Haftung, Einfuhr, Ausfuhr, Durchfuhr, Abfall-
mengen"

11. § 9 Abs. 1 lautet:

„(1) Die Einfuhr, ausgenommen die Wiederein-
fuhr im Zwischenauslandsverkehr im Sinn der zoll-
gesetzlichen Vorschriften, von Sonderabfällen nach
Österreich bedarf der Bewilligung des Bundesmini-
sters für Umwelt, Jugend und Familie. Vor Ertei-
lung der Einfuhrbewilligung ist der Landeshaupt-
mann des Bundeslandes, in dem die Sonderabfälle
erstmals gelagert, abgelagert, verwertet oder sonst
behandelt werden sollen, sowie die Landeshaupt-
männer jener Bundesländer, durch die die Sonder-
abfälle transportiert werden sollen, anzuhören. Die
Einfuhr ist dem Bundesminister für Umwelt,
Jugend und Familie vom Empfänger im Sinne der
zollgesetzlichen Vorschriften spätestens am ersten
Arbeitstag, welcher der Einfuhr folgt, anzuzeigen."

11 a. Nach § 9 Abs. 2 wird folgender Abs. 3 ein-
gefügt:

„(3) Hat das Grenzeintrittszollamt im Zuge der
Durchführung des Zollverfahrens Bedenken, daß
eine bewegliche Sache Sonderabfall ist, und wird
eine Bewilligung nach Abs. 1 oder eine Bestätigung
nach § 9 b Abs. 1 Z 3 nicht vorgelegt, so hat es vor
der Entscheidung über den Zollabfertigungsantrag
zu veranlassen, daß ein Verfahren nach § 7 Abs. 3
durchgeführt wird, es sei denn, daß die Sendung
unverzüglich in das Zollausland zurückgebracht
wird."

12. Nach § 9 werden folgende §§ 9 a und 9 b ein-
gefügt:

„§ 9 a. (1) Die Ausfuhr von gefährlichen Sonder-
abfällen (§ 16) bedarf der Bewilligung des Bundes-
ministers für Umwelt, Jugend und Familie.

(2) Die Bewilligung kann unbeschadet des Abs. 4
aus entsorgungspolitischen Gründen versagt wer-
den. Dabei ist insbesondere auf

1. die Gewährleistung der langfristigen Entsor-
gungssicherheit,

2. die umweltpolitische Vertretbarkeit der beab-
sichtigten Entsorgung im Ausland und

3. die völkervertragsrechtlichen Verpflichtungen
hinsichtlich der grenzüberschreitenden Trans-
porte von Sonderabfällen

Bedacht zu nehmen.

(3) Die Bewilligung ist unbeschadet des Abs. 4
nur dann zu erteilen, wenn eine Erklärung des Ein-
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fuhrstaates vorgelegt wird, daß gegen die Einfuhr
kein Einwand besteht.

(4) Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn die Ent-
sorgung im Inland nicht möglich ist.

(5) Der Bundesminister für Umwelt, Jugend und
Familie hat über einen Antrag innerhalb von 4
Wochen zu entscheiden. Diese Entscheidung ist
dem Landeshauptmann mitzuteilen, in dessen Land
sich der zu verbringende Sonderabfall befindet.

(6) Wer im abgelaufenen Kalenderjahr Sonder-
abfall ausgeführt hat, hat spätestens bis zum
1. März des Folgejahres dem Bundesminister für
Umwelt, Jugend und Familie Art, Menge und
Bestimmungsland der getätigten Exporte von Son-
derabfällen zu melden, soweit sie nicht unter Abs. 1
und 7 fallen.

(7) Der Bundesminister für Umwelt, Jugend und
Familie kann, soweit dies aus entsorgungspoliti-
schen Gründen (Abs. 2) erforderlich ist, durch Ver-
ordnung im Einvernehmen mit dem Bundesminister
für wirtschaftliche Angelegenheiten bestimmen,
daß auch die Ausfuhr bestimmter nicht gefährlicher
Sonderabfallarten einer Bewilligung im Sinne des
Abs. 1 bedarf.

§ 9 b. (1) Die Durchfuhr von Sonderabfällen
durch Österreich bedarf keiner Bewilligung gemäß
den §§ 9 und 9 a, wenn

1. der den Transport Durchführende dem Bun-
desminister für Umwelt, Jugend und Familie
den Transport gemeldet, eine Erklärung des
Einfuhrstaates, daß gegen die Einfuhr keine
Einwände bestehen, und erforderliche Tran-
sitbewilligungen vorgelegt hat,

2. die Sonderabfälle ohne Unterbrechung des
Transportweges unter Einhaltung der für den
sicheren Transport dieser Güter anzuwenden-
den Vorschriften wieder aus dem Bundesge-
biet verbracht werden und

3. der Bundesminister für Umwelt, Jugend und
Familie den Eingang der Meldung und der
Erklärung des Einfuhrstaates gemäß Z 1
bestätigt hat.

(2) Der Bundesminister für Umwelt, Jugend und
Familie hat den Eingang der Meldung und der
Erklärung gemäß Abs. 1 Z 1 innerhalb einer Woche
zu bestätigen. Von der Bewilligung sind die Lan-
deshauptmänner aller durch den Transport berühr-
ten Länder in Kenntnis zu setzen."

13. §11 Abs. 3 bis 7 lautet:

„(3) Verläßlich im Sinne dieses Bundesgesetzes
ist eine Person, deren Qualifikation und bisherige
Tätigkeit die Annahme rechtfertigen, daß sie die
beantragte Tätigkeit sorgfältig und sachgerecht
ausüben und die gesetzlichen Verpflichtungen voll-
ständig erfüllen wird. Keinesfalls als verläßlich gilt
eine Person, die wegen einer oder mehrerer mit
Vorsatz begangener strafbarer Handlungen zu

einer mehr als einjährigen Freiheitsstrafe verurteilt
worden ist, solange die Verurteilungen nicht getilgt
sind, die mindestens dreimal wegen einer Übertre-
tung dieses Bundesgesetzes oder der Gewerbeord-
nung 1973 bestraft worden oder die gemäß der
Gewerbeordnung 1973 von der Ausübung der
betreffenden Tätigkeit ausgeschlossen ist.

(4) Die Erlaubnis ist erforderlichenfalls nur für
bestimmte Sonderabfallarten sowie unter Bedin-
gungen, Befristungen oder Auflagen zu erteilen,
wenn deren Erfüllung oder Einhaltung für die Aus-
übung der Tätigkeit oder im öffentlichen Interesse
(§ 5 Abs. 1 und 2) geboten ist. Sofern es im öffentli-
chen Interesse erforderlich ist, können auch nach
Erteilung der Erlaubnis Bedingungen, Beschrän-
kungen oder Auflagen vorgeschrieben werden.

(5) Wenn die Tätigkeit eines Sonderabfallsamm-
lers oder Sonderabfallbeseitigers nicht von einer
natürlichen Person ausgeübt werden soll oder der
Erlaubniswerber die in bezug auf die auszuübende
Tätigkeit erforderlichen fachlichen Kenntnisse und
Fähigkeiten nicht selbst aufweist, ist ein Geschäfts-
führer zu bestellen. Zum Geschäftsführer darf nur
bestellt werden, wer die Verläßlichkeit sowie die
fachlichen Kenntnisse und Fähigkeiten in bezug auf
die auszuübende Tätigkeit besitzt, seinen Wohnsitz
im Inland hat und in der Lage ist, sich im Betrieb
entsprechend zu betätigen. Dieser Geschäftsführer
bedarf gleichfalls einer Erlaubnis gemäß Abs. 1 und
4.

(6) Scheidet der gemäß Abs. 5 bestellte
Geschäftsführer aus dem Betrieb aus, so hat der
Betriebsinhaber unverzüglich einen neuen
Geschäftsführer zu bestellen und unter Nachweis
der Voraussetzungen gemäß Abs. 1 bis 5 dem Lan-
deshauptmann bekanntzugeben. Erfolgt diese
Bestellung und Namhaftmachung nicht innerhalb
von drei Monaten, so ist die Tätigkeit einzustellen.

(7) Die Erlaubnis ist zu entziehen, wenn die Vor-
aussetzungen gemäß Abs. 2, 3 oder 5 nicht mehr
vorliegen."

14. § 13 erhält die Bezeichnung Abs. 1. Dem
Abs. 1 wird folgender Abs. 2 angefügt:

„(2) Der Bundesminister für Umwelt, Jugend
und Familie hat eine Liste sämtlicher im Bundesge-
biet gemeldeter Sonderabfallsammler und -beseiti-
ger zu führen, welche über Namen, Firmensitz,
Sammelnummer und Beseitigungsnummer Aus-
kunft gibt, und diese Liste einmal jährlich im Amts-
blatt zur Wiener Zeitung zu veröffentlichen."

15. § 14 lautet:

„§ 14. (1) Die Errichtung von Anlagen zur Lage-
rung oder Beseitigung (§ 2 Abs. 2) von Sonderab-
fällen, ausgenommen jener des Bundesheeres und
der Heeresverwaltung, bedarf einer Bewilligung
des Landeshauptmannes, sofern nicht eine Bewilli-
gung (Genehmigung) nach gewerbe-, berg- oder
energierechtlichen Bestimmungen erforderlich ist.
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(2) Bei der Erteilung einer Bewilligung (Geneh-
migung) für Anlagen zur Lagerung oder Beseiti-
gung (§ 2 Abs. 2) von Sonderabfällen nach den
gewerbe-, berg- oder energierechtlichen Bestim-
mungen ist auf § 5 Abs. 1 und 2 Bedacht zu neh-
men. Derartige Bescheide sind dem Bundesminister
für Umwelt, Jugend und Familie zur Kenntnis zu
bringen.

(3) Bei Erteilung der Bewilligung gemäß Abs. 1
sind die öffentlichen Interessen (§ 5 Abs. 1 und 2)
zu wahren. Weiters sind die §§ 74 bis 84, 336 und
353 bis 360 der Gewerbeordnung 1973 sinngemäß
anzuwenden."

16. Nach § 14 ist folgender § 14 a einzufügen:

„Enteignung

§ 14 a. (1) Für die Errichtung von Anlagen zur
Lagerung oder Beseitigung (§ 2 Abs. 2) von Son-
derabfällen, einschließlich der erforderlichen
Zufahrten, kann von Amts wegen oder auf Antrag
eines Bewilligungswerbers das Eigentum an Liegen-
schaften, die dauernde oder zeitweilige Einräu-
mung, Einschränkung und Aufhebung von dingli-
chen und obligatorischen Rechten (insbesondere
Nutzungs- und Bestandrechten) an solchen im
Wege der Enteignung in Anspruch genommen wer-
den.

(2) Über die Notwendigkeit, den Gegenstand
und Umfang der Enteignung entscheidet der Lan-
deshauptmann.

(3) Für die Entschädigung und das Verfahren
gelten nach Maßgabe der Abs. 4 bis 6 die §§ 18 bis
20 a des Bundesstraßengesetzes 1971, BGBl.
Nr. 286, in der jeweils geltenden Fassung sinnge-
mäß.

(4) Enteignete sind die Eigentümer des Gegen-
standes der Enteignung und dessen dingliche und
obligatorische Berechtigte. Werden durch die Ent-
eignung Bergbauberechtigungen berührt, sind der
Bergbauberechtigte und die zuständige Berghaupt-
mannschaft zu hören. Der Bergbauberechtigte hat
im Verfahren Parteistellung.

(5) Gegen die Entscheidung des Landeshaupt-
mannes über die Notwendigkeit, den Gegenstand
und den Umfang der Enteignung ist die Berufung
an den Bundesminister für Umwelt, Jugend und
Familie zulässig. Eine Berufung bezüglich der
Höhe der im Verwaltungsweg zuerkannten Ent-
schädigung ist unzulässig. Doch steht es dem Ent-
eigner und dem Enteigneten frei, binnen einem
Jahr nach Rechtskraft des Enteignungsbescheides
die Entscheidung über die Höhe der Entschädi-
gung bei jenem Bezirksgericht zu begehren, in des-
sen Sprengel sich der Gegenstand der Enteignung
befindet. Wird das Gericht vom Enteigner angeru-
fen, so tritt die verwaltungsbehördliche Entschei-
dung zur Gänze außer Kraft; wird hingegen das
Gericht ausschließlich vom Enteigneten angerufen,

so tritt die verwaltungsbehördliche Entscheidung
nur hinsichtlich desjenigen Teils außer Kraft, mit
dem das Mehrbegehren ausdrücklich oder schlüssig
abgewiesen worden ist.

(6) Der Enteigner kann einen Antrag auf gericht-
liche Festsetzung der Entschädigungssumme nicht
mehr stellen, wenn er die verwaltungsbehördlich
festgesetzte Entschädigung gezahlt hat, ohne sich
spätestens gleichzeitig ausdrücklich die Anrufung
des Gerichtes vorbehalten zu haben."

17. In § 17 Abs. 2 treten an Stelle der Worte
„drei Monate" die Worte „zehn Tage."

18. Dem § 17 sind folgende Abs. 3 bis 5 anzufü-
gen:

„(3) Der Bundesminister für Umwelt, Jugend
und Familie hat nach Anhörung der Landeshaupt-
männer einen Datenverbund zur Kontrolle von Art,
Menge, Herkunft und Verbleib der Sonderabfälle
einzurichten. Der Landeshauptmann hat die von
den Sonderabfallbesitzern nach diesem Bundesge-
setz zu meldenden Daten im Datenverbund auto-
mationsunterstützt zu ermitteln, zu verarbeiten und
dem Bundesminister für Umwelt, Jugend und Fami-
lie zur Verfügung zu stellen. Jeder Landeshaupt-
mann hat Zugriff auf alle Daten im Datenverbund.

(4) Der Bundesminister für Umwelt, Jugend und
Familie hat den Ländern für den Datenverbund
Datenendgeräte zur Verfügung zu stellen. Der
Bund hat die Kosten für Instandhaltung und
Betrieb (mit Ausnahme der Personalkosten) zu tra-
gen.

(5) Daten gemäß Abs. 3 dürfen nur übermittelt
werden an

1. Dienststellen des Bundes und der Länder,
soweit die Daten zum Schutz von Leben und
Gesundheit oder zum Schutz der Umwelt
benötigt werden, und

2. andere Staaten, soweit dies zwischenstaatliche
Vereinbarungen vorsehen oder sofern sie
glaubhaft machen, diese Daten zur Abwehr
einer Gefährdung des Lebens oder der
Gesundheit von Menschen oder der Umwelt
zu benötigen."

19. Nach § 21 wird folgender § 21 a eingefügt:

„Anforderungen an Sonderabfallanlagen und
Standort findung

§ 21 a. (1) Der Bundesminister für Umwelt,
Jugend und Familie hat entsprechend dem Stand
der Technik mit Verordnung Anforderungen an
Anlagen zur Lagerung und Beseitigung (§ 2 Abs. 2)
von Sonderabfällen zu erlassen; sofern es sich
jedoch um Anlagen im Bergbau handelt, sind die
Anforderungen im Einvernehmen mit dem Bundes-
minister für wirtschaftliche Angelegenheiten zu
erlassen. Stand der Technik ist ein auf den einschlä-
gigen wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhender
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Entwicklungsstand fortschrittlicher technischer
Verfahren, Einrichtungen oder Betriebsweisen,
deren Funktionstüchtigkeit erprobt oder erwiesen
ist. Durch diese Verordnung können auch ÖNOR-
MEN für verbindlich erklärt werden.

(2) Der Bundesminister für Umwelt, Jugend und
Familie hat unter Bedachtnahme auf das Sonderab-
fallbeseitigungskonzept (§21) mit Verordnung
geeignete Standorte für Anlagen zur Lagerung und
Beseitigung (§ 2 Abs. 2) von Sonderabfällen auszu-
weisen, soweit dies zur Erlangung eines Standortes
notwendig oder zweckmäßig ist. Die Standorte
sind insbesondere nach einer die Umweltverträg-
lichkeit und

1. die Geologie und Hydrologie,
2. die Hydrographie,
3. die klimatischen Bedingungen,
4. die Topographie,
5. die Infrastruktur

betreffenden Untersuchung der in Frage kommen-
den Gebiete so zu wählen, daß der Schutz öffentli-
cher Interessen (§ 5 Abs. 1 und 2) gesichert ist."

20. § 22 lautet:

„S 22. (1) Wer
a) entgegen dem § 4 Abs. 1 es unterläßt, Son-

derabfälle rechtzeitig schadlos zu beseitigen;
b) entgegen dem § 6 Abs. 2 das Betreten oder

Besichtigen nicht ermöglicht oder Anordnun-
gen nicht Folge leistet;

c) entgegen dem § 6 Abs. 3 eine Probennahme
verweigert;

d) einem gemäß § 7 Abs. 1 erteilten Auftrag
nicht fristgerecht nachkommt;

e) entgegen dem § 9 Abs. 1 Sonderabfälle ohne
Bewilligung einführt;

f) entgegen dem § 9 a Sonderabfälle ohne
Bewilligung ausführt;

g) entgegen dem § 9 b Sonderabfälle durch-
führt;

h) den Vorschriften einer gemäß § 10 erlassenen
Verordnung zuwiderhandelt;

i) entgegen dem § 11 die Tätigkeit eines Son-
derabfallsammlers oder Sonderabfallbeseiti-
gers ohne Erlaubnis des Landeshauptmannes
ausübt;

j) entgegen dem § 14 Abs. 1 eine Anlage ohne
Bewilligung errichtet;

k) der Meldepflicht gemäß § 17 nicht oder nicht
rechtzeitig nachkommt,

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer
in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafba-
ren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung
und ist mit Geldstrafe bis zu 300000 S zu bestra-
fen.

(2) Wer
a) entgegen dem § 4 Abs. 2 es unterläßt, für die

schadlose Beseitigung von Sonderabfällen zu
sorgen;

b) der Verpflichtung der Auskunftserteilung,
zur Vorlage von Unterlagen oder zur Ein-
sichtsgewährung in Unterlagen gemäß § 6
Abs. 2 und § 20 Abs. 2 nicht entspricht;

c) der Anzeigepflicht gemäß § 9 Abs. 1 oder
§ 12 nicht nachkommt;

d) den Nachweisvorschriften gemäß den §§15
und 19 zuwiderhandelt oder

e) den Vorschriften einer gemäß § 20 Abs. 1
erlassenen Verordnung zuwiderhandelt,

begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer
in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafba-
ren Handlung bildet, eine Verwaltungsübertretung
und ist mit Geldstrafe bis zu 60000 S zu bestra-
fen."

21. §25 lautet:

„§ 25. (1) Mit der Vollziehung dieses Bundesge-
setzes ist, sofern Abs. 2 nicht anderes bestimmt, der
Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie
betraut, und zwar

1. hinsichtlich des § 1 Abs. 1 Z 1 und 2, der
§§ 9 a Abs. 7, 10 und 16 und, soweit es sich
um Bergbauanlagen handelt, hinsichtlich des
§ 21 a Abs. 1 im Einvernehmen mit dem
Bundesminister für wirtschaftliche Angele-
genheiten;

2. hinsichtlich des § 1 Abs. 1 Z 3 im Einverneh-
men mit dem Bundesminister für Inneres;

3. hinsichtlich des § 1 Abs. 1 Z 4, soweit es sich
um die Wartung und die Reparatur von
Waffen handelt, die im Bereich des Bundes-
heeres durchgeführt werden, im Einverneh-
men mit dem Bundesminister für Landesver-
teidigung; soweit es sich um die Wartung
und die Reparatur von Waffen handelt, die
im Bereich der Bundespolizei und der Bun-
desgendarmerie durchgeführt werden, im
Einvernehmen mit dem Bundesminister für
Inneres; soweit es sich um die Wartung und
Reparatur von Waffen handelt, die im
Bereich der Justizwache durchgeführt wer-
den, im Einvernehmen mit dem Bundesmini-
ster für Justiz; soweit es sich um die War-
tung und Reparatur von Waffen handelt, die
im Bereich der Zollwache durchgeführt wer-
den, im Einvernehmen mit dem Bundesmini-
ster für Finanzen;

4. hinsichtlich der §§ 1 Abs. 1 Z 5 und 14 a im
Einvernehmen mit dem Bundesminister für
Justiz;

5. hinsichtlich des § 1 Abs. 1 Z 6 und 7 im Ein-
vernehmen mit dem Bundesminister für
öffentliche Wirtschaft und Verkehr;

6. hinsichtlich des § 1 Abs. 1 Z 8 für den
Bereich der Zivilluftfahrt im Einvernehmen
mit dem Bundesminister für öffentliche
Wirtschaft und Verkehr; für den Bereich der
Militärluftfahrt im Einvernehmen mit dem
Bundesminister für Landesverteidigung;
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7. hinsichtlich des § 1 Abs. 1 Z 9 und 10 im
Einvernehmen mit dem Bundesminister für
öffentliche Wirtschaft und Verkehr, soweit
jedoch der Wirkungsbereich des Bundesmi-
nisters für Landesverteidigung, des Bundes-
ministers für Inneres, des Bundesministers
für wirtschaftliche Angelegenheiten oder des
Bundesministers für Finanzen berührt wird,
im Einvernehmen mit diesem;

8. hinsichtlich des § 1 Abs. 1 Z 11 im Einver-
nehmen mit dem Bundesminister für Unter-
richt, Kunst und Sport;

9. hinsichtlich des § 1 Abs. 1 Z 12 im Einver-
nehmen mit dem Bundesminister für Land-
und Forstwirtschaft;

10. hinsichtlich des § 1 Abs. 1 Z 13 und 14,
soweit es sich um den Betrieb einschließlich
Wartung und Reparatur von Kraftmaschi-
nen und Dampfkesseln handelt, im Einver-
nehmen mit dem Bundesminister für wirt-
schaftliche Angelegenheiten, soweit es sich
um den Betrieb einschließlich Wartung und
Reparatur von Kraftfahrzeugen handelt, im
Einvernehmen mit dem Bundesminister für
öffentliche Wirtschaft und Verkehr, soweit
jedoch der Wirkungsbereich des Bundesmi-
nisters für Landesverteidigung, des Bundes-
ministers für Inneres oder des Bundesmini-
sters für Finanzen berührt wird, im Einver-
nehmen mit diesem;

11. hinsichtlich des § 1 Abs. 1 Z 15, 19 bis 25 im
Einvernehmen mit dem Bundeskanzler;

12. hinsichtlich des § 1 Abs. 1 Z 16 im Einver-
nehmen mit dem Bundesminister für wirt-
schaftliche Angelegenheiten;

13. hinsichtlich des § 1 Abs. 1 Z 17 im Einver-
nehmen mit dem Bundesminister für öffentli-
che Wirtschaft und Verkehr;

14. hinsichtlich des § 1 Abs. 1 Z 18 im Einver-
nehmen mit dem Bundesminister für Wissen-
schaft und Forschung;

15. hinsichtlich der §§ 19 und 20 Abs. 1 im Ein-
vernehmen mit dem Bundesminister für wirt-
schaftliche Angelegenheiten und dem Bun-
desminister für Land- und Forstwirtschaft;

16. hinsichtlich des § 21 im Einvernehmen mit
dem Bundeskanzler und den in ihrem Wir-
kungsbereich berührten Bundesministern.

(2) Mit der Vollziehung des § 1 Abs. 1 Z 1 und 2
sowie des § 14 Abs. 2 ist für den Bereich individuel-
ler Verwaltungsakte der Bundesminister für wirt-
schaftliche Angelegenheiten betraut.

(3) Mit der Vollziehung des § 9 Abs. 3 ist der
Bundesminister für Finanzen betraut."

Artikel II

Schluß- und Übergangsbestimmungen

(1) Auf Anlagen, die bisher nicht nach § 14
Abs. 1 dieses Bundesgesetzes bewilligungspflichtig
waren, ist § 23 Abs. 2 sinngemäß anzuwenden.

(2) Art. I tritt — sofern Abs. 3 nicht anderes
bestimmt — mit 1. Jänner 1989 in Kraft.

(3) Art. I Z 17 und 18 tritt mit 1. Jänner 1990 in
Kraft.

Waldheim

Vranitzky


